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G.

Das Unterrichtsweſen .
1. Die Schullehrer .

Was diejenigen Schritte betrifft , welche der evangeliſche
Oberkirchenrath zur Herſtellung von Schulkonventen oder Kon⸗
ferenzen ſämmtlicher Lehrer eines Schulbezirks gethan hat , ſo
hat die Generalſynode beſchloſſen :

ihre Zuſtimmung zu denſelben auszuſprechen .

2. Die gelehrten Schulen .

Da wir in Erfahrung gebracht haben , daß noch nicht in
allen evangeliſchen Mittelſchulen des Landes jede Klaſſe wö⸗
chentlich zwei Unterrichtsſtunden geſondert in der Religion er⸗
hält , ſo hat die Synode beſchloſſen :

Den evangeliſchen Oberkirchenrath zu erſu —
chen , dahin zu wirken , daß künftighin in al⸗
len evangeliſchen Mittelſchulen jeder Klaſſe
wöchentlich zwei Unterrichtsſtunden in der

Religion geſondert ertheilt werden .

3. Die Eraminationsordnung .
Da die von der Generalſynode des Jahres 1855 gewünſchte

Reviſion der Examinationsordnung für die Kandidaten der

Theologie noch nicht in ' s Leben getreten iſt , ſo hat die General⸗
ſynode beſchloſſen :

Den evangeliſchen Oberkirchenrath zu erſu⸗
chen , die Verhandlungen hierüber mit Nach —
druck fortführen und zu einem baldthunlich —
ſten gedeihlichen Ende bringen zu wollen .

Im Weiteren hat die Synode beſchloſſen :
Den evangeliſchen Oberkirchenrath zu erſu —
chen , dabei in Erwägung ziehen zu wollen ,
in wie weit es zweckdienlich wäre , wenn die

philologiſche Prüfung vor dem Eintritt in
das Predigerſeminar vorgenommen , wenn
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